
                  

Informatives zur Abrechnung 
mit der Pflegekasse: 
 

 Neben der Kurzzeitpflege 
besteht auch die Möglichkeit 
zur Verhinderungspflege, dies 
muss bei der Pflegekasse durch 
den Versicherten beantragt 
werden. Die Prüfung einer 
möglichen Verhinderungspflege 
im Anschluss obliegt der 
Pflegekasse. 

 Kurzzeitpflege wird für 
längstens 56 Tage im Jahr 
gewährt, allerdings darf die 
Anzahl der Berechnungstage 
den Anteil der Pflegekasse von 
€ 1.774 nicht übersteigen.  

 Der Anteil der Pflegekasse für 
die Kurzzeitpflege, wird direkt 
von unserer Verwaltung mit der 
Pflegekasse abgerechnet. 

 Kurzzeitpflege muss nicht die 
vorgegebenen Tage andauern, 
diese kann nach Ihren 
Wünschen auch kürzer sein. 

 
Sonstiges:  
 

 Für ein Einzelzimmer betragen 
die 

 
 Inkontinenzmaterial muss vom 

Bewohner in der Kurzzeitpflege 
gestellt werden 

 
Bereits im Pflegesatz enthalten: 
 

 Wäscheversorgung 
 Kaffee und Kuchen  
 Diverse Getränke 

 

Heimentgelt 
für Kurzzeitpflege im  

Seniorenheim Am Pfarrwald 
 

Am Pfarrwald 17, 69488 Birkenau 
Tel. 06201/39490, Fax 06201/394999 

Inhaber Familie Schmidt 

APH.Schmidt@t-online.de 
www.seniorenheim-birkenau.de 

 



 

 
      

   29,22 €  20,72 €   
3   29,22 €  20,72 €  

   29,22 €  20,72 €   
   29,22 €  20,72 €   

 
Für die Kurzzeitpflege genehmigt die Pflegekasse bis 56 Tage, allerdings nur für maximal 1774 € im Jahr. Antrag auf Kurzzeitpflege 
muss bei der Pflegekasse vom Versicherten gestellt werden. Auch kürzere Zeiträume möglich.  

       
   

 
   

   € 77,92   € 0,66   € 3,55   
   € 94,10    € 0,66   € 3,55    

4   € 110,96   € 0,66   € 3,55    
5   € 118,52   € 0,66   € 3,55   
 

: 
 

Grad 2   =  1.774 €  / Tagessatz 82,13 €   =  21 Tage  
Grad 3  =  1.774 €  / Tagessatz 98,31 €   =  18 Tage  
Grad 4  =  1.774 €  / Tagessatz 115,17 €   =  15 Tage  
Grad 5  =  1.774 € / Tagessatz 122,73 €   =  14 Tage  
 

 


